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Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Köln 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 

Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA): 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE27 3706 9707 1200 1780 13 Swift BIC: GENODED1SAM 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle:  
SANKT AUGUSTIN ZENTRUM 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517, 529, 535 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die  
Fraktionen  
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per GroupWise/E-Mail) 
 
und Fraktionslose 
(per E-Mail) 

Dienststelle 
Bürgermeister- und Ratsbüro 
Ratsbüro, Markt 1 
Auskunft erteilt: 

Herr Holland 
Zimmer: 

402 
Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 
Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 
E-Mail-Adresse: guenther.holland@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 
Besuchszeiten 

Rathaus 
montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice (Ärztehaus) 
montags bis freitags: 
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr, 
 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-Holl      07.12.2016 
 
 
Nachfragen zur Beantwortung der Verwaltung der Anfrage der CDU-Fraktion 
DS-Nr. 16/0374 
Anfrage der CDU-Fraktion vom 05.12.2016; DS-Nr. 16/0470 

_______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge 

 
Sitzungstermin 

 
Behandlung 

Rat 07.12.2016 öffentlich 
_______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt 
 

1. Frage 1: Darf eine Besetzung der Position des Geschäftsführers der Wasser-
versorgungsgesellschaft (WVG) unter Berücksichtigung des Landesgleichstel-
lungsgesetzes LGG NRW (dort insbesondere § 8) ohne Ausschreibung per 
Ratsbeschluss erfolgen oder muss sie gemäß LGG ausgeschrieben werden? 
 
Antwort: § 2 Abs.1 LGG NRW regelt den Geltungsbereich des LGG; auf Un-
ternehmen in Rechtsformen des Privatrechts, wie die WVG ist es nur einge-
schränkt anwendbar. So ist in § 2 Abs. 3 LGG geregelt, dass bei der Gründung 
eines Unternehmens in Rechtsformen des Privatrechts durch das Land, eine 
Gemeinde oder einen Gemeindeverband die Anwendung dieses Gesetzes im 
Gesellschaftervertrag vereinbart werden soll. Dies ist beim Gesellschaftsver-
trag der WVG jedoch nicht geschehen.  
Zudem regelt § 2 Abs.3 Satz 2 dass, wenn dem Land, der Gemeinde oder dem 
Gemeindeverband die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer 
Rechtsform des privaten Rechts gehören, die Vertreter und Vertreterinnen da-
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rauf hinwirken, dass in dem Unternehmen die Ziele dieses Gesetzes beachtet 
werden.  
Ein „Darauf hinwirken“ kann sich dabei aber immer nur im Rahmen der gelten-
den Beschlusslage bewegen.  
 
Nachfragen:  
I) Ist es richtig, dass der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag der WVG älter als 
das LGG NRW ist?  
 
Antwort: Ja, das LGG NRW ist am 20.11.1999 in Kraft getreten. 
 
II) Stimmt die Verwaltung der Ansicht der CDU-Fraktion zu, dass den Vertrete-
rinnen und Vertretern im Aufsichtsrat der WVG durch die Beschlüsse der Rats-
sitzung vom 26.10.2016 jede Möglichkeit genommen wurde, bei der Nachbe-
setzung der Geschäftsführerposition gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 LGG NRW auf 
die Ziele des Landesgleichstellungsgesetzes hinzuwirken? 
 
Antwort: Ja, bedingt durch den Wortlaut des Beschlusses war dies der Fall. 
 

2. Frage 9: Fehlt in den Beschlussvorschlägen des im Betreff genannten Antrags 
nicht ein Beschluss, der über eine Änderung des Gesellschaftervertrages der 
EVG verhindert, dass Herr Lübken künftig sowohl Geschäftsführer der EVG als 
auch über seine Funktion als Geschäftsführer der WVG automatisch und 
gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied der EVG (siehe § 7 des Gesellschaftervertra-
ges der EVG) ist und somit in der EVG sein eigener Kontrolleur wäre?   
 
Antwort: Unter der Voraussetzung, dass Herr Lübken Geschäftsführer sowohl 
der EVG als auch der WVG ist, kann er in seiner Funktion „Geschäftsführer der 
WVG als geborenes Aufsichtsratsmitglied der EVG“ sich nicht im Rahmen des 
Aufsichtsrats der EVG für seine Funktion als Geschäftsführer der EVG selbst 
überwachen und kontrollieren. Sollte die WVG nur einen Geschäftsführer (Herr 
Lübken) haben, müsste die Satzung der EVG dergestalt angepasst werden, 
dass bei der Besetzung des Aufsichtsrats der EVG nicht mehr auf den Ge-
schäftsführer der WVG abgestellt wird.   
Ein solcher Beschlussvorschlag wäre nach Auffassung der Verwaltung erfor-
derlich. 
 
Nachfrage: Wer ist für das Einreichen eines derartigen Beschlussvorschlags 
hauptsächlich zuständig? 
 
Antwort: Ein solcher Beschlussvorschlag kann von den Gremien der Gesell-
schaften (Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) eingereicht werden. 
 

3. Frage 10: Welche Auswirkungen hätte es für die Stadt und für die WVG – so-
wohl finanziell als auch personalrechtlich und in Hinblick auf den Stellenplan – 
wenn der Anstellungsvertrag zwischen der WVG und Herrn Lübken vor dem 
31.05.2023 beendet würde?   
 
Antwort: Personalrechtlich wäre zu prüfen, inwieweit eine Beendigung der 
Beurlaubung unter Berücksichtigung des § 40 Freistellungs- und Urlaubsver-
ordnung NRW in Betracht kommt; dies hätte ggf. auch Auswirkungen auf die 
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Zahlung des Versorgungszuschlags. Die im Stellenplan vorhandene Stelle 
müsste in diesem Falle mit finanziellen Mitteln hinterlegt werden. Die Kosten-
berechnung für die WVG wäre von dieser vorzunehmen. 
Nachfrage: 
I) Ist der erste Satz der Antwort so zu verstehen, dass im Falle einer vorzeiti-
gen Beendigung des Anstellungsvertrages zwischen der WVG und Herrn 
Lübken nicht sicher ist bzw. erst noch geprüft werden muss, ob er dann zu-
mindest kostenmäßig die Stadt „belasten“ würde? Wer würde andernfalls für 
ein Gehalt o.ä. für ihn zuständig sein? 
 
Antwort: Wenn der Urlaub nach der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW zu widerrufen ist, dann sind Personalaufwendungen seitens der Stadt für 
die Beschäftigung von Herrn Lübken als Beigeordneter vorzusehen. 
 

4. Frage 11: Ist der Gewährleistungserstreckungsbeschluss (Ziff. 6) so gestaltet, 
dass für Herrn Lübken in keinem Bereich der Sozialversicherung (z.B. Alters-
versorgung oder Krankenversicherung) doppelt seitens Stadt und WVG in ggf. 
gleiche oder parallele Systeme bezahlt wird?  
 
Antwort: Der Gewährleistungserstreckungsbeschluss nach Ziffer 6 bezieht 
sich auf die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung.
  
Die Auswirkungen der Zahlungen an den Geschäftsführer auf die einzelnen 
Zweige der Sozialversicherung, sind mit den Sozialversicherungsträgern bezo-
gen auf den vorliegenden Einzelfall zu klären. Da der Beamte während des 
Zeitraumes der Beurlaubung ohne Dienstbezüge seinen Beihilfeanspruch ge-
genüber der Stadt grundsätzlich verliert, muss im Zuge der Ausgestaltung des 
Geschäftsführervertrages entschieden werden, auf welchem Wege die Versi-
cherung gegen Krankheit sichergestellt werden soll.  
 
Nachfrage:  
I) Ist die Antwort so zu verstehen, dass eine Doppelzahlung im Sinne der ur-
sprünglichen Frage im Moment nicht ausgeschlossen werden kann? 
 
Antwort: Es ist nicht auszuschließen, dass seitens der WVG z.B. der Arbeit-
geberanteil in die Rentenversicherung zu zahlen ist.  
 

5. Frage 12: Deckt der im Antrag genannte Versorgungszuschlag in Höhe von 
30% alle denkbaren Fälle mit finanziellen Auswirkungen (z.B. im Rahmen der 
Beihilfe) so ab, dass der Stadt ab dem Zeitpunkt der Beurlaubung in Bezug auf 
Herrn Lübken definitiv keine Kosten entstehen?   
 
Antwort: Die Zahlung eines Versorgungszuschlags für die Dauer der Beurlau-
bung bewirkt die Berücksichtigung der Zeit einer Beurlaubung als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit. Kosten im Rahmen der Beihilfe fallen für die Stadt nicht an. 
Es sind weiterhin Rückstellungen zu bilden, die seitens der WVG erstattet wer-
den sollen.   
 
Nachfrage: 
I) Wie hoch sind die zu bildenden Rückstellungen in Euro, die seitens der WVG 
erstattet werden sollen?  
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Antwort: Die Rückstellungen werden auf der Grundlage eines versicherungs-
mathematischen Gutachtens jährlich neu berechnet. Die Höhe der Rückstel-
lungen wird nicht öffentlich mitgeteilt. 
 

6. Frage 13: Müssen aufgrund des Ausschlusses der Schlechterstellung gemäß 
Antragsziffer 9 1) a oder aus anderen aus dem Antrag resultierenden Gründen 
in der WVG Rückstellungen gebildet werden, um z.B. finanzielle Risiken für die 
WVG in Hinblick auf die Beihilfe abzusichern? Falls ja: Wie hoch müssen die 
Rückstellungen sein und welche Auswirkung hat die Bildung selber auf den 
Gewinn der WVG?   
 
Antwort: Ob durch den Ausschluss der Schlechterstellung des Beamten bei 
der Gesellschaft Rückstellungen zu bilden sind, hängt von der Ausgestaltung 
des Geschäftsführervertrages und ggf. weiterer Verträge (z. B. zwischen Ge-
sellschaft und Stadt bezüglich der erklärten Kostenneutralität für die Stadt) ab. 
Da der Beamte während des Zeitraumes der Beurlaubung ohne Dienstbezüge 
seinen Beihilfeanspruch gegenüber der Stadt grundsätzlich verliert, muss im 
Zuge der Ausgestaltung des Geschäftsführervertrages entschieden werden, 
auf welchem Wege die Versicherung gegen Krankheit sichergestellt werden 
soll. Je nach Ausgestaltung der Verträge muss die Gesellschaft im Zuge der 
Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse entscheiden, ob Rückstellungen zu bilden 
sind und falls ja, in welcher Höhe.  
 
Nachfragen: 
I) Ist seitens der Stadt schon begonnen worden, einen Vertrag gemäß der o. g. 
Antwort zwischen WVG und Stadt zu erarbeiten? Falls ja: Wann wurde damit 
begonnen und wer arbeitet seitens der Verwaltung daran alles mit? 
 
Antwort: Nein.  
 
II) Ist der Verwaltung bekannt, ob seitens der Gesellschaftervertreterin und 
Herrn Lübken schon begonnen worden ist, den Geschäftsführervertrag auszu-
arbeiten? Falls ja: Wann wurde damit begonnen und durch wen wird die Ge-
sellschaftervertreterin dabei fachlich unterstützt?  
 
Antwort: Das ist der Verwaltung nicht bekannt. 
 

7. Frage 14: Welches Bruttogehalt und ggf. welche sonstigen Vergütungsbe-
standteile sind als Geschäftsführervergütung gemäß der Vorgabe in Ziffer 9 1 
a) des Antrags mindestens notwendig, um die dort sogenannte „Schlechterstel-
lung“ von Herrn Lübken zu vermeiden und wie hoch ist prozentuale Verände-
rung bei den diesbezüglichen Ausgaben der WVG im Vergleich zu denen für 
den aktuellen Geschäftsführer?  
 
Antwort: Unter Berücksichtigung veränderter gesetzlicher Abzüge wäre das 
Bruttogehalt entsprechend aufzustocken. Eine entsprechende Berechnung, 
auch bezogen auf die prozentuale Veränderung zu den bisherigen Ausgaben, 
ist aufgrund noch ungeklärter Fragen und ohne vorherige Rückkoppelung mit 
den Trägern der Sozialversicherung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
  
 



 - 5 - 
 
 

 
 - 6 - 
 

Nachfragen: 
I) Welche Fragen sind dabei noch ungeklärt und wann ist ungefähr mit einer 
Beantwortung der Frage 14 zu rechnen?  
II) Ist eine grobe Schätzung bezogen auf die in der Antwort genannte Aufsto-
ckung möglich und falls ja, auf welchen Betrag beläuft sich diese?  
 
Antwort:  
Eine abschließende Beantwortung ist seitens der WVG erst nach den noch zu 
führenden Gesprächen hinsichtlich der Ausgestaltung des Geschäftsführerver-
trages möglich. 
 

8. Frage 17: Ist die auf Seite 7, letzter Absatz der Antragsbegründung mit der Be-
trachtung des rein städtischen Jahresabschlusses gemäß § 95 GO NRW be-
hauptete Kostenneutralität der Beurlaubung unter Berücksichtigung des Kon-
zerngesichtspunktes gemäß § 116 (2) GO NRW und §§ 49,50 GemHVO NRW, 
aufgrund derer unter anderem auch die Aufwendungen und damit die Perso-
nalausgaben der WVG konsolidiert werden, aus Sicht der Verwaltung tatsäch-
lich gegeben?   
 
Antwort: Die Kostenneutralität für die Stadt kann dadurch erreicht werden, 
dass sämtliche aus dem Dienst- und Treueverhältnis zwischen dem Beamten 
und der Stadt während der Zeit der Beurlaubung erwachsenden Aufwendun-
gen in voller Höhe durch die Gesellschaft erstattet werden (z. B. Aufwendun-
gen für Pension- und Beihilferückstellungen, Beiträge zur Rheinischen Versor-
gungskasse). Für diesen Fall ist die Ergebnisneutralität im städtischen Jahres-
abschluss gewährleistet.   
Im Rahmen des Gesamtabschlusses erfolgt eine Vollkonsolidierung der Was-
serversorgungsgesellschaft (WVG). Hierbei wird eine Aufwands- und Ertrags-
konsolidierung durchgeführt, so dass in der Ergebnisrechnung des Gesamtab-
schlusses nur die Aufwendungen und Erträge aus Transaktionen mit außer-
halb des Konzerns stehenden Dritten nachgewiesen werden. Die Kostenerstat-
tung der WVG an die Stadt wird somit im Gesamtabschluss nicht dargestellt. 
Sowohl das Geschäftsführergehalt bei der WVG als auch die evtl. anfallenden 
Aufwendungen für Beihilfe- und Pensionsverpflichtungen und die Beiträge zur 
Versorgungskasse bei der Stadt fließen dort in die Ergebnisrechnung ein.  
 
Nachfrage: 
I) Wenn einerseits die WVG alle Aufwendungen der Stadt für Herrn Lübken er-
stattet und andererseits die Bruttobezüge für die Geschäftsführervergütung 
gemäß Beantwortung auf Frage 14 aufzustocken sind – hat der konsolidierte 
„Konzern“ dann ab dem 01.07.2017 für Herrn Lübken in der Gesamtbetrach-
tung höhere Aufwendungen als bisher?  
 
Antwort: 
Durch die notwendige Aufstockung der Bezüge zur Vermeidung einer Schlech-
terstellung erhöht sich der Aufwand für die Geschäftsführervergütung auch im 
Gesamtabschluss. 
 

9. Frage 21: Kann ausgeschlossen werden, dass die Zahlungen der WVG an die 
Rheinische Zusatzversorgungskasse während des Bestehens des Geschäfts-
führeranstellungsvertrags von Herrn Lübken keine verdeckte Gewinnausschüt-
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tung bedeuten? Falls ja: auf welcher rechtlicher Grundlage erfolgt diese Ein-
schätzung? Falls nein: Welche Auswirkung hat das auf die Gesamtkonstruktion 
des in Frage stehenden Antrags?  
 
Antwort: Die Zahlung des Versorgungszuschlags erfolgt seitens der WVG an 
die Stadt und nicht an die Rheinische Versorgungskasse. Es erfolgt auch keine 
Weiterleitung der Zahlung an die RVK. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Zahlung des Versorgungszuschlags eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung bedeutet.  
 
Nachfrage: Welche Auswirkungen ergeben sich bei der WVG im Innen- und 
im Außenverhältnis, wenn es sich um eine verdeckte Gewinnausschüttung 
handelt?  
 
Antwort: Ob eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt, ist im Einzelfall zu 
prüfen. Als verdeckte Gewinnausschüttung könnte möglicherweise der Erstat-
tungsanteil gewertet werden, dem auf Seiten der Stadt kein Aufwand gegen-
über steht. Käme man zu dem Ergebnis, dass dieser Anteil eine verdeckte 
Gewinnausschüttung wäre, unterläge dieser der Besteuerung (Körperschafts- 
und Gewerbesteuer) auf Seiten der WVG. 
 

10. Frage 22: Muss der Beschluss für die Beurlaubung von Herrn Lübken, der für 
die gesamte Restlaufzeit seiner Wahlperiode gilt und damit hinsichtlich einer 
Beigeordnetentätigkeit, für die Herr Lübken gewählt wurde, einer Abberufung 
gleichkommt, gemäß § 71 (7) GO NRW mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Ra-
tes gefasst werden? Falls nein, warum nicht?   
 
Antwort: Eine Abberufung nach § 71 Abs. 7 GO NRW ist etwas anderes als 
eine Beurlaubung, auch wenn es in der Auswirkung aufgrund der zeitlichen 
Konstellation (bis Ende der Wahlperiode) im vorliegenden Fall ähnlich er-
scheint. Die beamten- und versorgungsrechtlichen Folgen der beiden Rechts-
institute ist jedoch sehr unterschiedlich. Lediglich aus der zeitlichen Kompo-
nente, vorliegend durch konkludente Anwendung des § 71 Abs. 7 GO NRW 
das Erfordernis einer Zwei-Drittel-Mehrheit zu ziehen, begegnet allerdings 
rechtlichen Bedenken.  
 
Nachfrage: 
I) Die Beantwortung schließt nicht aus, dass die Entscheidung gemäß DS 
16/0461 für die Ratssitzung unter TOP 21.1 ggf. mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit 
der Ratsmitglieder getroffen werden muss. Bis wann (möglichst vor der kom-
menden Ratssitzung) kann hier eine endgültige rechtliche Klärung erfolgen? 
 
Antwort: Die juristische Bewertung ist abgeschlossen. Die Beurlaubung eines 
Beigeordneten bedarf – wie auch dessen Wahl – gemäß § 71 Abs.1 GO  ledig-
lich der einfachen Mehrheit. Nur die Abberufung eines Beigeordneten, welche 
die damalige Wahlentscheidung des Rates aufhebt (und nicht nur modifiziert) 
bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Klaus Schumacher 


